
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

               Olfen, 20.10.2022 

 
 
Antrag zur Sitzung des Ausschusses für Schule und Kindergärten am 
15.11.2022 – Sicherer Schulweg für die Kinder aus den Häusern Vinnumer 
Landweg 1 und 2 
 
 
Sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende Korte,  
sehr geehrter Herr Bürgermeister Sendermann, 
 
die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragt, zur nächsten Sitzung des Aus-
schusses für Schule und Kindergärten folgenden Antrag beraten zu lassen und als 
Tagesordnungspunkt aufzunehmen: 
 
Der Ausschuss für Schule und Kindergärten möge zu folgendem Antrag beraten und 
beschließen: 
 
Für einen sicheren Schulweg der Kinder aus den Häusern Vinnumer Landweg 1 und 
2, die die Wieschhofschule bzw. Wolfhelmschule besuchen, möge die 
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Stadtverwaltung Verkehrssicherungsmaßnahmen, insbesondere bei der Überque-
rung der Kreuzung B235 bzw. Vinnumer Landweg, prüfen und in die Wege leiten. 
Außerdem möge ein Schulwegeplan für den Schulweg von den Häusern Vinnumer 
Landweg 1 und 2 zur Wieschhofschule bzw. Wolfhelmschule aufgestellt und ange-
messene Verkehrstrainings für einen sicheren Schulweg durchgeführt werden. 
 
Begründung: 
In den Häusern Vinnumer Landweg 1 und 2 leben mehrere Familien mit Kindern, die 
die Wieschhofschule bzw. Wolfhelmschule besuchen. Diese Kinder müssen auf ih-
rem Weg zur Schule die Bundesstraße 235 überqueren, entweder direkt an der Kreu-
zung B235, Vinnumer Landweg oder über die Brücke Lehmhegge. Um zu dieser Brü-
cke zu gelangen müssen sie die Kreisstraße Vinnumer Landweg überqueren und 
dann an der B235 entlang bis zur Brücke gehen oder den Vinnumer Landweg direkt 
in Höhe der Häuser Vinnumer Landweg 1 queren, um über Feldwege zu dieser Brü-
cke zu gelangen. 
 
Weder für die B235 am Kreisverkehr noch für den Vinnumer Landweg existiert eine 
sichere Überquerung. Es gibt am Kreisverkehr zwar eine Insel, aber keine Zebrastrei-
fen. Eine Ortsbesichtigung ergab, dass Autos für Fußgänger nicht anhalten und recht 
schnell die Fußgängerüberwege passieren.  
 
Die Eltern der Kinder, die vom Vinnumer Landweg 1 und 2 zur Schule gehen, ma-
chen sich verständlicherweise Sorgen um die Sicherheit ihrer Kinder und fragen nach 
angemessenen Maßnahmen zur Sicherung des Schulwegs ihrer Kinder. 
 
Eine Anfrage bei der Polizei ergab die Auskunft, dass für die Bundesstraße der Bund 
und für die Kreisstraße der Kreis Coesfeld zuständig sei. Da es sich aber um einen 
Schulweg Olfener Kinder handelt, sieht nach unserer Kenntnis das Gesetz vor, dass 
der Schulträger für die Schulwegsicherung und einen Schulwegeplan (siehe § 15, 
Satz 4, SchMG, NRW) zuständig ist.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

 

Nicolas Deißler Stephan Krause 
Mitglied der Ratsfraktion Sachkundiger Bürger  


